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Ergeht an: 

BIA-Mitglieder 

Alle Landesinnungen 

 

 

Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe 
Sparte Gewerbe und Handwerk 

der Wirtschaftskammer Österreich 

Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien 

T 05 90 900-DW | F 05 90 900-DW 

E lebensmittel.natur@wko.at 
W http://www.lebensmittelgewerbe.at 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Sachbearbeiter Durchwahl Datum 

 Mag. Bayerl/Wiry  3191 08.11.2012 

 

 RUNDSCHREIBEN 065/2012 
 

Arbeitsrecht Kollektivvertrag 

 

Betrifft: Lohn- und Gehaltsabschlüsse Frist: - 

 

Kurzinfo: Am 08. November 2012 konnten die Lohn- und Gehaltsverhandlungen im Bereich 

der Molker und Käser mit 3,0 % erfolgreich abgeschlossen werden. 

 

 

Die Lohn- und Gehaltsverhandlungen 2012 für die Arbeiter und Angestellten in den Molkereien 

und Käsereien konnten heuer bereits in der 2. Verhandlungsrunde abgeschlossen werden: 

 

Löhne Arbeiter: 

 Erhöhung der Lohnkategorie a), b), c) und d) um 3,0 % 

 Gewährung einer Einmalzahlung in Höhe von € 40,00 an alle ArbeiterInnen und 

Lehrlinge, die zum 1.11.2012 im Betrieb beschäftigt waren. 

 Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen um 3,2 % 

 Erhöhung der Dienstalterszulagen um 3,0 % 

 Erhöhung der Zehrgelder um 3,0 %. 

 

Gehälter Angestellte: 

 Erhöhung der Gehälter in den einzelnen Verwendungsgruppen um 3,0 %, 

 Gewährung einer Einmalzahlung in Höhe von € 40,00 an alle Angestellten und Lehr-

linge, die zum 1.11.2012 im Betrieb beschäftigt waren, 

 Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen um 3,2 %, 

 Erhöhung des Zehrgeldes um 3,0 %, 

 Erhöhung des Rösslsprungs um 3,0 %. 

 
Die Deputate bleiben sowohl bei den Arbeitern als auch bei den Angestellten unverändert. Bei 
den Angestellten bleiben darüber hinaus auch die Tag- und Nachtgelder unverändert. 
 
Geltungstermin: 1. November 2012 
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Die Lohntafel und die Gehaltstabelle werden derzeit akkordiert und nach Freigabe durch die 
Gewerkschaften übermittelt. 

 

Status: gültig ab 1.11.2012 Beilagen: - 

Dokumente  

 

Freundliche Grüße 

 

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 

Dr. Paulus Stuller e.h. 

 

Dr. Reinhard Kainz e.h. 

Bundesinnungsmeister Geschäftsführer 
 


